
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/5/26 4Ob141/98h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1998

Norm

ZPO §190 A

ZPO §191

ZPO §192 Abs2 B1

Rechtssatz

Der historische Gesetzgeber hat mit "Anordnungen" in § 192 Abs 2 ZPO nicht nur verfahrensverändernde Verfügungen

gemeint. Wären unter "Anordnungen" nur verfahrensverändernde Verfügungen zu verstehen, so wäre der Hinweis auf

die §§ 190 und 191 überflüssig.
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